
Verfahrensablauf zur Erfüllung und Förderung der Schulpflicht in der Stadt Salzgitter

Lehrkraft händigt schriftliche Information zur Schulpflicht aus

Dokumentation der
Gespräche

Bei Wahrnehmung weiterer
gewichtiger Anhaltspunkte

einer möglichen
Kindeswohlgefährdung,

anonyme Beratung durch
"insoweit" erfahrene

Fachkraft hinzuziehen

fachberatungkinderschutz
@stadt.salzgitter.de/

05341 / 839 4501

Wahrnehmung des Fehlens (auch mehrfach entschuldigtes Fehlen und Verspätungen)

Gespräch mit Schüler/in Gespräch mit Sorgeberechtigten (ggf. telefonisch)

Beratung innerhalb der
Schule (Lehrkraft,
Beratungslehrkraft,

Schulsozialarbeit etc.)
negativ positiv -> Ende

Formelle Einladung an die Sorgeberechtigten (*siehe Vorlage "Brief 1")

negativ

Schriftliche Information über Einleitung eines Bußgeldverfahrens und Weiterleitung der
Schulpflichtverletzung an Ordnungsamt und Jugendamt, sofern Teilnahme am Unterricht nicht

sichergestellt wird (*siehe Vorlage "Brief 2")

negativ
Schüler/in fehlt weiterhin

Weiterleitung Schulpflichtverletzung an Ordnungsamt und an ASD (u. 14 Jahre) oder Jugendhilfe
im Strafverfahren (ü. 14 Jahre) (*siehe Faxvorlage "Informationsbogen + Beiblatt")

Fallzuständige Fachkraft der Jugendhilfe bestätigt den Eingang des Informationsbogens und trifft
weitere Absprachen mit der Schule

Schule lädt zu gemeinsamen Beratungssgespräch ein (Schule, Jugendhilfe, Sorgeberechtigten
und Schüler/in (ab 14 Jahren)

Sorgeberechtigten mit Schüler/in
erscheinen nicht

Sorgeberechtigten mit Schüler/in
erscheinen

2. Beratungsangebot Beratungsangebot

Abgestimmte Intervention zwischen Schule und ASD

Teilprozess 1:
Schule gem. § 63 NSchG
(siehe Anlage 1)

Dokumentation im
Klassenbuch

Teilprozess 2:
Schule,
Jugendhilfe und 
Ordnungsamt

Weiterleitung
Schulpflichtverletzung:

Spätestens bei 10
unentschuldigten

Fehltagen

Abwägen
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